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Betreff:  Begutachtung - Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Hochschulgesetz 
2005 (HG) geändert wird (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz) 
 

Das Präsidium des Asylgerichtshofes nimmt – in Vorbereitung und mit besonderem 

Augenmerk auf die Einrichtung des Bundesverwaltungsgerichtes – zum 

Begutachtungsentwurf, GZ: BMUKK-13.480/0001-III/13/2013, eines Bundesgesetzes, mit 

dem das mit dem das Hochschulgesetz 2005 (HG) geändert wird 

(Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Bundesministerium für Unterricht, 

Kunst und Kultur, Bereich Pädagogische Hochschulen), wie folgt Stellung: 

 

Zu § 44 Abs.1: 

Nach dem vorliegenden Entwurf soll § 44 unverändert in Kraft bleiben. Gemäß Abs. 1 

erster Satz ist gegen die Beurteilung einer Prüfung keine „Berufung“ zulässig. Abgesehen 

von dem Umstand, dass sich durch die Abschaffung des administrativen Instanzenzugs 

eine derartige Bestimmung erübrigt, wäre klarzustellen, ob es sich bei einer solchen 

Beurteilung um einen Bescheid handelt. Sollte dies der Fall sein, könnte dagegen in 

Zukunft gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 BVG eine Beschwerde an das 

Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. 
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Die Stellungnahme wurde auf elektronischem Wege auch dem Präsidium des 

Nationalrates zugeleitet. 

 
 

20. Februar 2013 
Der Präsident 
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